
•
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1 Christlich Demokratische 
Union Deutschlands CDU 3 Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands SPD 4 BÜNDNIS 90/                   
DIE GRÜNEN   GRÜNE 5 Freie Demokratische 

Partei FDP 6 Bad Sodener                                            
Bürger BSB

101 301 401 501 601

102 302 402 502 602

103 303 403 503 603

104 304 404 504 604

105 305 405 505 605

106 306 406 506 606

107 307 407 507 607

108 308 408 508 608

109 309 409 509 609

110 310 410 510 610

111 311 411 511 611

112 312 412 512 612

113 313 413 513 613

114 314 414 514 614

115 315 415 515 615

116 316 416 516 616

117 317 617

118 318 618

119 319 619

120 320 620

121 321 621

122 322 622

123 323 623

124 324 624

125 325

126 326

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

Musterstimmzettel für die Stadtverordnetenwahl

Nestroy, Ursula

Haak, Alexandra

Oslath, Endre

Guderian, Sabine

Sotiriadis, Efstratios

Puschmann, Irmgard

Lange, Patricia

Köcher, Adelheid

Hoffmann, Christoph

Sie können alle 37 Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber in verschiedenen Wahlvorschlägen vergeben - panaschieren - und dabei jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen geben - kumulieren - (⮽☐☐ oder ⮽⮽☐ oder ⮽⮽⮽).
Sie können, wenn Sie nicht alle 37 Stimmen einzeln vergeben wollen oder noch Stimmen übrig haben, zusätzlich einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen ⮾. In diesem Fall hat das Ankreuzen der Kopfleiste zur Folge, dass den Bewerberinnen und Bewerbern des betreffenden
Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung so lange eine weitere Stimme zugerechnet wird, bis alle Stimmen verbraucht sind.
Sie können einen Wahlvorschlag auch nur in der Kopfleiste kennzeichnen ⮾, ohne Stimmen an Personen zu vergeben. Das hat zur Folge, dass jede Person in der Reihenfolge des Wahlvorschlags so lange jeweils eine Stimme erhält, bis alle 37 Stimmen vergeben oder jeder Person des Wahlvorschlags
drei Stimmen zugeteilt sind.
Falls Sie einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen, können Sie auch Bewerberinnen und Bewerber in diesem Wahlvorschlag streichen; diesen Personen werden keine Stimmen zugeteilt.

Dr. Dr. Hauk, Stephan

Ibiricu, Bernice

Köcher, Ralf

Jung, Martina

Hopp, Klaus

Haizo, Angelika

Gauf, Katja

Hollidt, Anna Sophia

Schade, Steffen

Hollidt, Stefan

Hahnel, Sven

Krause, Bernd

Czinkota, Sarah

Dr. Rykaczewski, Piotr

Dr. Racky, Michael

Dreßler, Christiane

Gutbier, ChristianKordon, Judith

Fischer, Harald

Reuter, Isabell

Ellminger, Jörg

Merkert, Anna

Kerschbaumer, Hannes

Kretschmer, Sofia

Hartmann, Sandra

Köcher, Bernhard

Bär, Bertram

Czinkota, Thomas

Hoffmann, Michael

Dr. Brouwers, Stefan

Kreiker, Stefanie

Diehl, Michael

Rexer, Wolfgang

Haak, Lisette

Thon, Edgar

Salziger-Kunz, Diana

Coerdts, Kai

Staats-Kriszeleit, Sabrina

Konrad, Raimund

Girsig, Kornelia

Lembke, Bernhard

Fischer, Uta

Köhler, Michael

Piontek-Klebach, Marlies

Sietzy, Wolfgang

Dr. Füglein, Frank

Basedow, Ralph

Dr. Helmerich, Martina

Willemsen, Jan

Kamişli, Laura

Krapf, Martin

Rexer, Doris

Best, Ulrich

Wiertulla, Friederike

Jochum, Viktor

Krämer, Silvija

Markert, Klaus

Bulatova, Diana

Elzenheimer, Gerd

Truntschka, Heidi

Königstein, Jürgen

Krämer, Katja

Kayser, Alfred

Kasprowicz, Thilo

Kunz, Björn-Christopher

Gierer, Wolfram

Grad, Vladimir

Pechtold, Hildegard

Gottschalk, Jörg

Mies, Rainer

Bitte den Stimmzettel nach innen falten!

für die Stadtverordnetenwahl der Stadt Bad Soden am Taunus am 15. März 2026

Stimmzettel

Sie haben 37 Stimmen!

Freiherr Schenck zu Schweinsberg, Moritz

Mohn, Oliver

Walter-Möller, Ingeborg

Burkart, Manfred

Willemsen, Angelique

Wegmann, Bernd

Ströhmann, Günther

Kittinger, Joel

Wallenstein, Helmut

Richter, Frank

Meggert, Tim

Dr. Tischler, Wolfgang

Wanderer, Bernd

Stark-Watzinger, BettinaKnipfer, Armin

Kunz, David

Gotta, Lilly

Dr. Fuchs, Heinz-Bernhard

Mamok, Kathrin

Dr. Hütte, Arne

Dr. Fischer, Felix

Roder, Alexander

Witt, Thomas

Fink, Dorothée

Witt, Helmut

Kromer, Nick-Oliver

Dr. Dengler, Heike

Holz, Markus

Dietrich, Stefan

Paul, Leon

Wendt, Andrea

Schichor, Frank

Mamok, Patrick-Lukas

Otters, Frank

Michel, Marcus

Kümmel-Herbst, Karin

Kalin-Hewitt, Markus

Richter, Renate

Dörr, Peter

Dr. Kudlek, Birgit



Bitte beachten Sie folgende fünf Regeln für die Stimmabgabe: 

 

 

1. Wie viele Stimmen habe ich? 
 
 Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter für die Stadtverordnetenversammlung 

zu wählen sind. Für die anstehende Wahl haben Sie demnach 37 Stimmen. 
 
 

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen? 
 

 Sie können Ihre Stimmen einzeln an beliebige Bewerberinnen und Bewerber auf dem Stimmzettel 
vergeben. Dabei dürfen Sie auch Personen aus verschiedenen Wahlvorschlägen (Listen) auswählen; 
dieses Verfahren nennt man „Panaschieren“. Jeder Bewerberin und jedem Bewerber Ihrer Wahl kön-
nen Sie von Ihren Stimmen eine, aber auch zwei oder höchstens drei Stimmen geben; das Anhäufen 
von zwei oder drei Stimmen auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten nennt man „Kumulieren“. 
Beide Möglichkeiten können auch gleichzeitig genutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie hierbei Ihre 
Gesamtstimmenzahl nicht überschreiten. 

 
 

3. Muss ich überhaupt Stimmen einzeln vergeben? 
 
 Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und unverändert 

Ihr Vertrauen schenken wollen, können Sie Ihre Stimmen auch komplett abgeben, indem Sie diese 
Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Das Listenkreuz bewirkt, dass bei 
der Auszählung die Bewerberinnen und Bewerber dieser Liste in der dort genannten Reihenfolge von 
oben nach unten jeweils eine Stimme erhalten. Sind danach noch nicht alle Stimmen vergeben, weil 
auf der Liste weniger Namen stehen als Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, wird die beschrie-
bene Stimmenverteilung von oben nach unten so lange wiederholt, bis alle Ihre Stimmen aufgebraucht 
sind oder jede Kandidatin und jeder Kandidat der von Ihnen angekreuzten Liste die höchstzulässige 
Zahl von drei Stimmen erhalten hat. 

 
 

4. Kann ich auch nur einen Teil meiner Stimmen einzeln  vergeben? 
 
 Ja. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Stimmen an einzelne Bewerberinnen und Bewerber vergeben. 

Damit in diesem Fall der Rest Ihrer Stimmen nicht verfällt, können Sie zusätzlich zur Vergabe von 
Einzelstimmen eine Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Durch dieses 
Listenkreuz kommen Ihre restlichen Stimmen der angekreuzten Liste zugute: Diese Stimmen werden 
den Kandidatinnen und Kandidaten der Liste von oben nach unten in der Weise zugeteilt, dass alle 
die, die von Ihnen weniger als drei Einzelstimmen bekommen haben, eine weitere Stimme erhalten bis 
alle Ihre Stimmen verteilt sind oder alle nicht gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber der ange-
kreuzten Liste drei Stimmen haben. 

 
 

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen? 
 
 Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben, können Sie einzelne Namen aus dieser 

Liste streichen. Dies führt dazu, dass die gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber keine Ihrer Stim-
men erhalten. 

 
 

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten? 
 

Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten: Vergeben Sie nicht mehr Stimmen, als Ihnen zustehen. Kreuzen Sie nicht 
mehr als eine Liste an. Geben Sie keinem Kandidaten mehr als drei Stimmen. Sie riskieren sonst, dass ein Teil 
Ihrer Stimmen verloren geht oder Ihre Stimmabgabe insgesamt ungültig ist. 

 
Haben Sie noch Fragen? 

 
Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Wahlamt unserer Stadt: 
 
Stadt Bad Soden am Taunus 
Königsteiner Straße 73 
65812 Bad Soden am Taunus 
Tel.: 06196/208-0 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter 
wahlen.hessen.de/Kommunen/Kommunalwahlen/Wahlsystem 

 
 

Nicht vergessen:   Am 15. März 2026 zur Wahl gehen!  Vielen Dank für Ihr Interesse! 
 

Ihr Wahlamt 
 

http://www.wahlen.hessen.de/
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